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Antrag
des Landes Nordrhein-Westfalen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Jugendschutzgesetzes

Punkt 29 der 997. Sitzung des Bundesrates am 27. November 2020

Der Bundesrat möge anstelle der Ziffer 3 der Empfehlungsdrucksache 618/1/20 

folgende Fassung beschließen:

Zu Artikel 1 Nummer 2a – neu – (§ 9 Absatz 2a – neu –, 2b – neu – JuSchG) 

Nummer 22 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb – neu – 

(§ 28 Absatz 1 Nummer 10a – neu –, 10b – neu – JuSchG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 2a einzufügen: 

,2a In § 9 werden nach Absatz 2 folgende Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Getränke im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 dürfen nicht an 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im Wege des Versandhandels ab-

gegeben werden. 

(2b) Getränke oder Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 

dürfen nicht an Kinder und Jugendliche im Wege des Versandhandels ab-

gegeben werden.“ ‘ 

b) Nummer 22 Buchstabe a ist wie folgt zu fassen: 

‚a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 … <weiter wie Vorlage>
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bb) Nach Nummer 10 werden folgende Nummern 10a und 10b einge-

fügt: 

„10a. entgegen § 9 Absatz 2a ein alkoholisches Getränk einem 

Kind oder einer jugendlichen Person unter 16 Jahren im 

Versandhandel abgibt, 

10b. entgegen § 9 Absatz 2b ein alkoholisches Getränk oder Le-

bensmittel einem Kind oder einer jugendlichen Person im 

Versandhandel abgibt,“ ‘

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Durch die neuen Absätze 2a und 2b in § 9 JuSchG wird zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor den Gefahren des Alkoholkonsums die Regelung 
eingeführt, die sicherstellt, dass die Abgabeverbote des Absatzes 1 für Bier, 
Wein und weinähnliche Getränke oder Schaumwein oder Mischungen von 
Bier, Wein, weinähnlichen Getränken oder Schaumwein mit nichtalkoholi-
schen Getränken [= Getränke im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1] an Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren auch bei der Abgabe über den Versandhandel 
gelten und - andere alkoholische Getränke, die destillierten Alkohol enthalten – 
dazu zählen beispielsweise Likörweine, Wermutweine oder alle Spirituosen 
wie zum Beispiel Korn, Grappa, Wodka, Gin oder Liköre – oder Lebensmittel, 
die diese alkoholischen Getränke in nicht nur geringfügiger Menge enthalten 
über den Versandhandel nicht abgegeben werden dürfen. 

Die Abgabe an Kinder und Jugendliche und der Verzehr von alkoholischen Ge-
tränken ist in § 9 JuSchG geregelt. Im Gegensatz zu Tabakwaren erstreckt sich 
das Abgabeverbot von alkoholischen Getränken derzeit nicht auf den Versand-
handel, obwohl mit fortschreitender Digitalisierung und Mediatisierung das 
Warenangebot im Internet in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Vor 
diesem Hintergrund sollten die in § 9 Absatz 1 Nummer 2 JuSchG aufgeführ-
ten alkoholischen Getränken nicht im Wege des Versandhandels abgegeben 
werden dürfen. Die Formulierung im Gesetzentwurf ist insoweit an das Ver-
sandhandelsverbot von Tabakwaren in § 10 Absatz 3 JuSchG anzugleichen, 
weil sowohl die oben dargestellten alkoholischen Getränke als auch Tabakwa-
ren aufgrund der damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken ausschließ-
lich Erwachsenen vorbehalten sind. 

Zu Buchstabe b: 

Die Gesetzesanpassung der Bußgeldvorschrift ergibt sich aus den Änderungen 
zu § 9 Absatz 2a und 2b JuSchG.
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